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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Die Diskussion um als exorbitant empfundene Löhne und Entschädigungen für
Spitzenmanager schloss auch die Manager der bundeseigenen resp. -nahen Betriebe
wie Post und SBB resp. SRG und Nationalbank und der sich mehrheitlich im
Bundesbesitz befindlichen Swisscom mit ein. Der Bundesrat wandte sich gegen die
Festlegung von oberen Lohneckwerten, wie dies im Parlament von der Linken verlangt
worden war, da daraus diesen Unternehmen Nachteile auf dem Arbeitsmarkt erwachsen
würden. Er beschloss aber, die Bezüge in Zukunft transparent zu machen. (Siehe dazu
auch hier.) 1

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 06.06.2001
HANS HIRTER

Mitte November 2019 schickte die SPK-NR ihren Vorschlag für eine Änderung des
Bundespersonalgesetzes, mit dem die beiden parlamentarischen Initiativen
Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa. Iv. 16.438) und Minder (parteilos, SH; Pa. Iv. 18.428)
zur Regelung der Entlohnung und Abgangsentschädigungen bei Topkadern in der
Bundesverwaltung umgesetzt werden sollen, in die Vernehmlassung. Das Entgelt der
Kader und Mitglieder der Verwaltungsräte der sieben grösseren Bundesunternehmen
SBB, RUAG, Skyguide, SUVA, SRG, Swisscom und Post soll die Obergrenze von CHF 1 Mio.
pro Jahr nicht übersteigen dürfen, wobei unter Entgelt neben Lohn und Honorar
sämtliche so genannte geldwerten Leistungen (z.B. berufliche Vorsorge) gezählt werden
sollen. In allen anderen bundesnahen Betrieben soll der Bundesrat die Obergrenze für
Entgelte festlegen, was im Bundespersonalgesetz geregelt werden soll. Darüber hinaus
umfasste die Vorlage ein Verbot von Abgangsentschädigungen, wie es von der
parlamentarischen Initiative Minder gefordert worden war. Der Vater der
Abzockerinitiative wollte damit «goldene Fallschirme» für Topkader in der
Bundesverwaltung verhindern. 
Die Vernehmlassung dauerte bis Ende Februar 2020 und die SPK-NR legte Ende August
den Bericht vor. Trotz unterschiedlicher Antworten der insgesamt 49
Stellungnehmenden, entschied sich die Kommission mit 19 zu 5 Stimmen, an ihrem
ursprünglichen Entwurf festzuhalten und ihn an den Nationalrat zu verabschieden.
Damit wurde zwar der Unterstützung von 21 Vernehmlassungsteilnehmenden Rechnung
getragen – darunter 14 Kantone, die GP, die SP und die SVP, die die Vorlage
mehrheitlich begrüsst hatten – die teilweise Kritik, die in den restlichen Antworten
geäussert worden war, wurde damit aber nicht berücksichtigt. So hatten 13
Teilnehmende an der Vernehmlassung vorgeschlagen, die Swisscom von der
Gesetzesänderung auszunehmen, da sie ein börsenkotiertes Unternehmen sei und dem
Aktienrecht unterliege. Kritisiert worden war auch die Höhe der Obergrenze und deren
fixe Summe. Die Unternehmen müssten unterschiedliche Grenzen oder prozentuale
Lösungen festlegen können, war etwa gefordert worden. Mehrheitlich begrüsst worden
war das Verbot von Abgangsentschädigungen für Topkader. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Rund sechs Monate nach der Einreichung zog Christoph Mörgeli (svp, ZH) eine
parlamentarische Initiative wieder zurück, die gefordert hätte, die SRG in eine
öffentlich-rechtliche Körperschaft zu überführen und deren leitenden Instanzen
(Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Beschwerdeinstanz) von der Vereinigten
Bundesversammlung nach Parteienproporz wählen zu lassen. Die durch Zwangssteuern
finanzierte SRG verkomme zur Staatsanstalt und müsse entsprechend demokratisch
legitimiert werden. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.09.2014
MARC BÜHLMANN
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Volksrechte

Nicht nur die geschlossene SVP-Fraktion, sondern auch elf Angehörige der Grünen
Fraktion sowie je eine Stimme aus der FDP und der SP unterstützten die Idee von Roger
Golay (mcg, GE), mehr Gerechtigkeit bei Abstimmungskampagnen herzustellen. Es sei
stossend, dass der Bundesrat vor Abstimmungen eine Plattform im Fernsehen erhalte,
um seine Position kundzutun, diese Möglichkeit aber Initianten und
Referendumskomitees nicht zur Verfügung stehe – so der Motionär. Die SRG sei aber
eigentlich angehalten, die Vielfalt der Ansichten objektiv darzustellen. Nicht nur der
Regierung, sondern auch den Komitees müsse deshalb Redezeit zur Verfügung gestellt
werden. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr erläuterte während der kurzen Nationalratsdebatte in
der Frühjahrssession 2018, dass der Bundesrat die Fernsehansprachen seit 1971 als
Bestandteil behördlicher Information nutze. Im Gegensatz zu den Initiativ- und
Referendumskomitees habe die Regierung einen Informationsauftrag, den sie auch via
Fernsehansprachen wahrnehme. Die SRG selbst sei bis 2007 sogar gesetzlich
verpflichtet gewesen, behördliche Informationen zu verbreiten. Mit der Revision des
Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen sei diese Verpflichtung allerdings
abgeschafft worden und die Bundesratsansprachen seien heute Sendungen, die im
Rahmen der publizistischen Freiheit der SRG ausgestrahlt würden. 
Das Thema TV-Sendezeit für Initiativ- und Referendumskomitees war im Parlament vor
einigen Jahren schon einmal Gegenstand recht virulenter Diskussionen gewesen. Auf
einen Gesetzesentwurf, der auf einer 2003 von Andreas Gross (sp, ZH) eingereichten
parlamentarischen Initiative beruhte, war der Nationalrat 2009 allerdings nicht
eingetreten. Auch der neuerliche Vorstoss wird nicht zu einer Änderung führen,
standen doch die eingangs erwähnten, insgesamt 79 befürwortenden Voten 109
Stimmen (und einer Enthaltung) entgegen, welche die Motion versenkten. 4

MOTION
DATUM: 07.03.2018
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die SPK des Nationalrats publizierte einen Vorschlag zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Gross (sp, ZH) für fairere Abstimmungskampagnen,
welcher der Rat 2005 Folge gegeben hatte. Eine Subkommission der SPK hatte dabei
verschiedene Möglichkeiten untersucht. Die Verhandlungen mit der SBB über die
Möglichkeit, in den grossen Bahnhöfen Gratisplakatierflächen anzubieten, brachten
einige konkrete Resultate. So wird in Zukunft ein Plakat mit dem Parolenspiegel der
nationalen Parteien gratis in grossen SBB-Bahnhöfen ausgehängt werden. Die für die
Meinungsbildung als viel wichtiger eingestuften elektronischen Medien waren hingegen
zu keinen Konzessionen bereit. Die Radio- und Fernsehanstalt SRG lehnte es ab, den
Parteien freiwillig Sendezeit für die Gratisausstrahlung von politischer Werbung
einzuräumen. Ihrer Ansicht nach sind die bestehenden redaktionellen politischen
Sendegefässe zur Meinungsbildung durchaus ausreichend. Trotzdem verfolgte die SPK-
NR diese Idee der Gratiswerbespots für Parteien weiter und arbeitete Grundlagen für
eine gesetzliche Verpflichtung der SRG aus. In der im Spätherbst 2007 durchgeführten
Vernehmlassung äusserten sich SP und CVP positiv, die FDP skeptisch und die SVP
ablehnend; negativ fielen auch die Rückmeldungen der meisten Interessenverbände
aus. Die Kritiker bemängelten insbesondere, dass mit diesen kurzen Werbespots der
Parteien die Aussagen noch plakativer und die Diskussion noch oberflächlicher würde.
Im Mai des Berichtsjahres stellte sich die SPK mit 14 zu 8 Stimmen hinter den Antrag,
den Parteien mit Fraktionsstatus und den Initiativ- und Referendumskomitees im
Fernsehen und im Radio während den Kampagnen gratis Werbezeit einzuräumen. Damit
soll das zum Teil erhebliche Ungleichgewicht bei der bezahlten Abstimmungswerbung
für bestimmte Anliegen ausgeglichen werden. Es soll auch vermieden werden, dass bei
Themen, bei denen sich weder Parteien noch breit abgestützte Interessenverbände
finanziell engagieren wollen, kaum Werbung für einen Parlamentsbeschluss gemacht
wird. Dass dies geschehen kann, hatte sich beispielsweise bei der Volksabstimmung
über die neue Bundesverfassung im Jahr 1999 gezeigt, als die Befürworter keine Mittel
für Inserate oder Plakate einsetzen wollten und damit Kleinstparteien und
intransparente kleine Gruppen einen unangemessenen Einfluss nehmen konnten.
Formal soll auf Gesetzesstufe (Radio- und Fernsehgesetz resp. Gesetz über die
politischen Rechte) der Grundsatz der Gratiswerbung für politische Anliegen eingeführt
und die dazu berechtigten Parteien und Gruppierungen bezeichnet werden; die
konkreten Ausführungsdetails sollen anschliessend in einer speziellen Verordnung der
Bundesversammlung geregelt werden.

Der Bundesrat sah in seiner ausführlichen Stellungnahme Schwachpunkte sowohl beim

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2009
HANS HIRTER
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Grundsatz als auch bei der konkreten Umsetzung der vorgeschlagenen Neuerung. Da
diese zudem einen massiven Eingriff in die Programmfreiheit der Radio- und
Fernsehveranstalter bedeuten würde, beantragte er Rückweisung. Im Nationalrat
hatten die Vorschläge der SPK keine Chance: er entschied sich gegen die Stimmen der
SP und der Grünen für Nichteintreten. 5

Die Annahme der Minarettinitiative 2009 hat im Berichtsjahr eine Debatte über
Umfragen im Vorfeld von Abstimmungen ausgelöst. Die Resultate der Umfragen, welche
die GfS im Auftrag der SRG durchgeführt hatte, wichen ungewöhnlich stark vom
Abstimmungsresultat ab. Dies verursachte auch in den Räten einigen Wirbel. Noch Ende
2009 reichte Mörgeli (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative ein, die für Radio und
Fernsehen ein Verbot von Meinungsumfragen zu Wahlen und Abstimmungen forderte.
Die Staatspolitische Kommission (SPK-NR) lehnte diese Initiative mit 13 zu 9 Stimmen
bei vier Enthaltungen ab, reichte aber ihrerseits eine Motion ein, mit welcher die
Rahmenbedingungen für die Publikation von Meinungsumfragen vor Wahlen und
Abstimmungen geregelt werden sollen (10.3642). Beide Vorlagen werden von den Räten
erst 2011 behandelt. (Siehe auch die Interpellation Rickli (svp, ZH) (10.5180)).Nachdem
die SRG drei Studien in Auftrag gegeben hatte, welche die Diskrepanzen zwischen
Umfrage- und Abstimmungsresultat insbesondere auf soziale Erwünschtheit (falsche
Antworten aus Angst vor sozialer Ablehnung bei korrekter Antwort) zurückführten und
aufzeigten, dass Umfragen keinen signifikanten Einfluss auf den Abstimmungsentscheid
haben, glätteten sich die Wogen ein wenig. Nach einmaligem Unterbruch gab die SRG
beim GfS für die Abstimmungen vom 26. September wieder Umfragen in Auftrag.
Freilich hatte die Nicht-Veröffentlichung der Umfrageresultate für die Abstimmungen
vom 7. März von links bis rechts für Unmut gesorgt. Die SRG hatte nämlich für diesen
Urnengang nicht ganz auf Umfragen verzichtet. Die Ergebnisse der GfS-Umfragen, die ja
letztlich von den Gebührenzahlern finanziert wurde, wurden jedoch nicht veröffentlicht
und auch den Parteien nicht zur Verfügung gestellt. Die SRG verteidigte sich mit dem
Argument, dass die Umfrage gebraucht werde, um die Probleme bei der
Minarettinitiative zu untersuchen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.10.2010
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2001, S. 242 ff.; Bund und TA, 31.5.01; Presse vom 6.6.01.
2) Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung SPK-NR vom 14.11.19; Medienmitteilung SPK-NR vom 20.8.20;
Vorentwurf Bundespersonalgesetz; Vorentwurf und Bericht SPK-NR vom 8.11.19
3) Pa.Iv. 14.408
4) AB NR, 2018, S. 285 f.
5) BBl, 2009, S. 5833 ff. und 5885 ff. (BR); AB NR, 2009, S. 1870 ff.; TA, 12.5.09.
6) Zur Debatte: TA, 19.1.10. Studien: NZZ, 18.8.10 und Lit. „Milic et. al. (2010). Der Einfluss von Umfragen auf den
direktdemokratischen Meinungsbildungsprozess, Studienbericht im Auftrag der Chefredaktorenkonferenz der SRG.“;
Interpellation Rickli; AB NR, 2010, S. 783.
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